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tionen und beigeordnetem Personal erklärt, in Situationen, in denen die Umstände nach 
seinem Dafürhalten eine solche Erklärung rechtfertigen, und indem er den Generalsekretär 
bittet, den Rat zu unterrichten, wenn die Umstände nach seinem Dafürhalten eine solche 
Erklärung rechtfertigen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, in allen seinen landesspezifischen Lageberichten 
auf die Frage der Sicherheit des humanitären Personals sowie des Personals der Vereinten 
Nationen und des beigeordneten Personals einzugehen, namentlich auf konkrete Gewalt-
handlungen gegen dieses Personal, auf Abhilfemaßnahmen, die getroffen wurden, um ähn-
liche Vorfälle zu verhindern, und auf Maßnahmen, die getroffen wurden, um diejenigen, 
die solche Handlungen begehen, ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen, 
sowie zusätzliche Mittel und Wege zur Erhöhung der Sicherheit dieses Personals zu erkun-
den und vorzuschlagen. 
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